
Zeitschrift: Zeitschrift für Sozialhilfe : ZESO

Herausgeber: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS

Band: 108 (2011)

Heft: 3

Artikel: Zur Frühpension gezwungen

Autor: Schiavi, Rita

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-839999

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-839999
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zur Frühpension gezwungen
Was für die einen ein Privileg ist, ist für andere eine Bürde: Wer wenige Jahre vor der regulären

Pension die Stelle verliert, muss empfindliche Rentenkürzungen in Kauf nehmen. Branchenlösungen

wie im Baugewerbe oder Überbrückungsrenten wie im Kanton Waadt bieten hier Hand.

Die Möglichkeit der Frühpensionierung ist für die meisten
Arbeitnehmenden in der Schweiz ein Privileg, von dem sie rege
Gebrauch machen - sofern sie es denn haben. Wer vor dem ordendi-
chen Pensionierungsalter in den Ruhestand treten will, braucht
eine gute Pensionskasse, welche die Kürzungen abfedert und die

fehlende AHV-Rente durch eine Überbrückungsrente kompensiert.

Auch Branchenlösungen können Frühpensionierungen
ermöglichen: Eine solche haben sich die Bauarbeiter 2002
erkämpft, die Kosten decken Beiträge der Arbeitgebenden und
Arbeitnehmenden gleichermassen. Bauarbeiter gehen heute mit 60
in Frühpension, ohne später Einbussen bei AHV und zweiter Säule

hinnehmen zu müssen.

Allerdings haben nicht alle das Glück, selbstbestimmt in die

Frühpension zu gehen: Es gibt auch Arbeitnehmende, die zu einer

Frühpensionierung faktisch gezwungen werden, indem sie einige
Jahre vor der Pensionierung die Stelle verlieren und keine neue
mehr finden.

Mit 2910 Franken auskommen
Das Altersguthaben, das in der zweiten Säule angespart wird,
nimmt in den Jahren vor der Pensioniemng überdurchschnittlich
stark zu, weil die gestaffelten Altersgutschriften in den letzten zehn

Wer ab 55 arbeitslos ist, wird später rechnen müssen. Bild: Keystone

«In der AHV und in der
zweiten Säule betragen
die Rentenkürzungen
rund 6,8 Prozent.»

Jahren der Beitragspflicht am höchsten sind. Wer also nach dem
Alter von 5 5 längere Zeit arbeitslos ist, wird bei der Pensioniemng
ein geschmälertes Altersgudiaben vorfinden. Stärker als die fehlenden

Beiträge fallen aber die Kürzungen ins Gewicht, die durch den

vorzeitigen Bezug der Rente entstehen. Sowohl in derAHV als auch

in der zweiten Säule betragen die Rentenkürzungen rund 6,8
Prozent pro Jahr. Wer seine Rente mit 6 3 Jahren bezieht, muss sowohl

bei der AHV wie auch beim BVG mit mehr als 13 Prozent

Rentenkürzung bis ans Lebensende rechnen. Bei einem durchschnittlichen

Jahreseinkommen von 70 000 Franken bedeutet dies eine

Schmälerung der AHV-Rente um rund 300 Franken pro Monat

von 2150 auf 1850 Franken. Auch in der zweiten Säule reduziert
sich die Rente von etwa 1275 auf 1060 Franken. Wer vor seiner

Pensioniemng mit 5500 Franken pro Monat lebte, muss bei einer

Frühpensionierungmit 63 demnach noch mit 2910 Franken
auskommen.

Rente schmälern oder Ersparnisse aufbrauchen?
Im Prinzip können ältere Arbeitslose nicht gezwungen werden,
eine Rente der AHV und der Pensionskasse vor dem Alter 65 (Männer)

oder 64 (Frauen) zu beantragen. Oft haben sie aber keine
andere Wahl: Wenn jemand eine Austrittsleistung aus der Pensionskasse

erhält und fünf Jahre oder weniger vor dem ordentlichen
Pensionsalter steht, dann wird die Sozialhilfe dieses BVG-Guthaben

als Vermögen behandeln. Und wer aus der Arbeitslosenversicherung

ausgesteuert wird und sich bei der Sozialhilfe meldet,

muss zuerst sein Vermögen bis auf 4000 Franken (Einzelperson)
aufbrauchen. Dies schreckt viele ehemalige Arbeitnehmende ab.

Ältere Arbeitslose werden somit faktisch zu einer Frühpensionierung

mit empfindlichen Rentenkürzungen gezwungen.
Aus Sicht der Gewerkschaft sind für solche Fälle

Überbrückungsrenten angezeigt. Der Kanton Waadt hat diesen
Mechanismus eingeführt: Ein sinnvolles Instrument, um zu verhindern,
dass ältere Arbeitnehmende, welche ihre Stelle verlieren, nach der

Aussteuerung aus der Arbeitslosenkasse ihre Ersparnisse fur das

Alter aufbrauchen müssen und später eine Rente haben, welche

die Existenz im Alter nicht mehr sichert.
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